Anhang 2

Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik

der Hochschule Bremerhaven 

vom 7. November 1995.

§ 1

Ziel


Das Praxissemester soll die Studierenden an die beruflichen Tätigkeiten des Diplomwirtschaftsingenieurs heranführen. Es soll insbesondere dazu dienen, die im Studium bereits erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden. Dies erfordert die möglichst kontinuierliche Mitarbeit der Studierenden an einem oder wenigen Projekten. Ihre Tätigkeit soll durch Eigenständigkeit und Mitverantwortung bestimmt sein und qualitativ den Tätigkeiten eines bereits ausgebildeten Wirtschaftsingenieurs nahekommen. In einem Abschlußbericht sind die im Praktikum gemachten Erfahrungen zu reflektieren. Einzelheiten regeln die Ausbildungsrichtlinien für das Praxissemester im Studiengang Transportwesen/Logistik der Hochschule Bremerhaven (vgl. Anhang 3 der Prüfungsordnung des Studiengangs Transportwesen/Logistik).

§ 2

Zeitpunkt und Dauer


Das Praxissemester wird frühestens nach der Veranstaltungszeit des ersten Semesters des Hauptstudiums durchgeführt. Es dauert mindestens  100 Arbeitstage. Urlaubs- und Krankheitszeiten werden hierauf nicht angerechnet.

§ 3

Zulassungsvoraussetzungen


Zum Praxissemester wird zugelassen, wer die Diplomvorprüfung bestanden hat. Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß.

§ 4

Ausbildungsstellen

(1)
Der Studierende beschafft sich einen Praxissemester-Platz. Die Zustimmung des ihn betreuenden Hochschullehrers nach Ziffer 4.2 der Ausbildungsrichtlinien für das Praxissemester im Studiengang Transportwesen/Logistik ist erforderlich. Ein Anspruch auf die Zuweisung eines Praxissemester-Platzes durch die Hochschule Bremerhaven besteht nicht.

(2)
Als Ausbildungsstelle kommen alle Betriebe in Betracht, deren Aufgaben den Einsatz von Mitarbeitern mit der Qualifikation von Wirtschaftingenieuren der Fachrichtung Transportwesen/Logistik erfordern. Die Betriebe müssen über Mitarbeiter verfügen, die von der Qualifikation her geeignet sind, die Studierenden während des Praxissemesters zu betreuen, um eine dem Ziel des Praxissemesters entsprechende innerbetriebliche Ausbildung sicherzustellen. Dies ist durch Hochschullehrer des Studiengangs Transportwesen/Logistik grundsätzlich einmal pro Jahr durch Besuch vor Ort zu überprüfen. Bei einem nicht angemessenen Einsatz der Studierenden im Praxissemester hat die Hochschule auf Abhilfe hinzuwirken.




§ 5

Begleitungs- und Auswertungsveranstaltungen

(1)
Ein Hochschullehrer des Studiengangs Transportwesen/Logistik muß die Studierenden in den Ausbildungsstellen besuchen und in der Hochschule beraten.

(2)
Hochschulseitige Begleitveranstaltungen sind


1.
Eine Vorlesung als Praxissemester-Vorbereitung, in der die Studierenden in die Bedeutung und die besonderen Probleme des Praxissemesters eingeführt werden.

2.
Ein Gespräch zwischen dem Studierenden und seinem ihn betreuenden Hochschullehrer als Praxissemester-Nachbereitung.

§ 6

Anerkennung und Bewertung


Die erfolgreiche Teilnahme am Praxissemester wird von dem für die Betreuung zuständigen Hochschullehrer bescheinigt, wenn 

1.
die berufspraktische Tätigkeit den Anforderungen des Praxissemesters nach § 1 und § 4 entsprochen hat,

2.
eine positive Beurteilung der Ausbildungsstätte über die Mitarbeit des Studierenden vorliegt,

3.
der Abschlußbericht und das nachbereitende Gespräch mit dem Studierenden nach § 5 (2) die Bewertung „mit Erfolg teilgenommen“ zulassen.

§ 7

Inkrafttreten


Diese Praxissemesterordung tritt mit Wirkung vom 1. September 1995 in Kraft.

